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Betrifft: Entwürfe von Novellen zum Schulorganisationsgesetz, zum 
Schulunterrichtsgesetz, zum Schulpflichtgesetz 1985 und zum 
Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz 

In der Anlage übermittelt das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst im Sinne der Entschließung 
des Nationalrates vom 5. Juli 1961 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zum oben 
angeführten Gesetzesentwurf. 

3. April 1998 
Für den Bundeskanzler: 
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• REPUBL1K ÖST-ERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

GZ 601.187/0-V/6/98 

An das 
Bundesministerium für 
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 

in Wien 

Stanek 2720 

A-l014 Wien, Ballhausplatz 2 
Tel. (0222) 531 15/0 
Telex 1370-900 Telefax 531 15/2699 
DVR: 0000019 

Z1. 12.690/3-IIIIA/2/98 2. 
Februar 1998 

Betrifft: Entwürfe von Novellen zum Schulorganisationsgesetz, zum 
Schulunterrichtsgesetz, zum Schulpflichtgesetz 1985 und zum 
Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz 

Zu den mit der do. oz. Note übermittelten Gesetzesentwürfen nimmt das Bundeskanzleramt
Verfassungsdienst wie folgt Stellung: 

Zum Versendungsschreiben: 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß die Volksgruppenbeiräte - entgegen der sonst 
üblichen Praxis - diesmal nicht in den Verteiler aufgenommen wurden. 

Zur Novelle des Schulorganisationsgesetzes: 

Allgemeines: 
Das Stammgesetz des SchOG stammt aus dem Jahre 1962. Wie dem Index 1998, 
Systematisches Verzeichnis des geltenden Bundesrechts, zu entnehmen ist, hat dieses 
Bundesgesetz bereits an die 20 Novellierungen erfahren. Im Sinne des Anliegens der 
Rechtsbereinigung wäre es daher zweckmäßig, eine Wiederverlautbarung vorzunehmen bzw. 
mit dieser oder der nächsten Novelle jene legistischen Korrekturen vorzunehmen, die eine 
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solche Wiederverlautbarung vorbereiten und im Hinblick auf die relativ engen 
verfassungsrechtlichen Grenzen einer Wiederverlautbarung erleichtern würden. 

Zu Z 16 (§ 129): 
Zunächst ist wohl davon auszugehen, daß die Festlegung in der Rechtsform einer 
"Verordnung" zu erfolgen hat. Dies sollte im Gesetzestext ausdrücklich zum Ausdruck 
gebracht werden. Die in Aussicht genommene Regelung ist jedoch im Hinblick auf Art. 18 
Abs.2 B-VG problematisch, weil die dafür vorgesehene Determinierung als sehr vage 
angesehen werden muß. Nach dem Wort "entgegenstehen" wäre ein Beistrich zu setzen. 

Zu Z 17 (§ 131): 
Die vorgeschlagenen Fristsetzungen im § 131 Abs. 14 Z 3 betreffen zwar nicht direkt das 
Erlassen der Ausführungsgesetze im Sinne des Art. 15 Abs. 6 B-VG, kommen aber - soweit 
ein Inkrafttreten der Ausführungsgesetze über die für das Erlassen vorgesehene Jahresfrist 
hinaus angeordnet wird - im Ergebnis der verfassungsrechtlich vorgeschriebenen 
Mitbestimmungsregelung zugunsten des Bundesrates gleich. Es sollte daher eine dem Art. 15 
Abs.6 B-VG - auf das Erlassen der Ausführungsgesetze abstellende - Regelung getroffen 
werden. 

Zu denken wäre auch an eine Legisvakanz für das Inkrafttreten der Grundsatzbestimmung. 

Zur Novelle des Schulunterrichtsgesetzes: 

Zu Z 6 (§ 26): 
Der Ausdruck des "Einvernehmens" bezeichnet in der Rechtssprache eine 
Willensübereinstimmung zwischen Behörden. Es ist daher terminologisch unangebracht, im 
Abs. 4 von einem "Einvernehmen" des Schulleiters mit dem Schüler zu sprechen. Allenfalls 
käme der Ausdruck "Zustimmung" in Betracht. 

zu Z 8 (§ 31c): 
Im Zusammenhang mit der Umstufung in höhere und niedere Leistungsgruppen stellt sich 
die Frage, ob auf diese Verfahren das AVG anzuwenden ist. Formulierungen wie "Antrag" 
und "Rechtsmittelbelehrung" weisen darauf hin. Falls eine Bescheidqualität der Umstufung 
anzunehmen ist, dann sollte aber ausdrücklich diese Rechtsform im Gesetz genannt werden. 

Zu den Erläuterun~en: 

Im letzen Absatz auf Seite 5 der Erläuterungen wird davon gesprochen, daß "eine derartige 
Festlegung" bereits durch das Rundschreiben Nr. 23/1997 erfolgt ist. Im Hinblick darauf, daß 
sich die maßgebliche Rechtslage bereits auf Grund des Gesetzes ergibt, sollte nicht von einer 
Festlegung sondern von einer "Klarstellung" die Rede sein. 
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25 Ausfertigungen der gegenständlichen Stellungnahme werden unter einem dem Präsidium 
des Nationalrats übermittelt. 

3. April 1998 
Für den Bundeskanzler: 

OKRESEK 
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